
13 Bedingungen für den Handel mit Gebrauchtwaren

das Verkaufsdatum und der an den Auftraggeber ge
mäß § 9 Buchst, b ausgezahlte Betrag zu vermerken.
(3) Die Verkaufseinrichtungen dgr Betriebe haben 
die übernommene Gebrauchtware sorgfältig aufzu
bewahren, sie auf eigene Kosten versichern zu lassen 
und unter Beachtung der Interessen des Auftragge
bers zu verkaufen sowie dem Auftraggeber den Ver
kauf unverzüglich mitzuteilen.
(4) Werden in Kommission übernommene Ge
brauchtwaren in der vertraglich vereinbarten Ver
kaufsfrist oder spätestens nach 4 Monaten nicht ver
kauft, ist der Auftraggeber verpflichtet, diese zu
rückzunehmen.
(5) Hat der Auftraggeber die Gebrauchtware nicht 
innerhalb der vereinbarten Rücknahmefrist abge
holt, so ist die Verkaufseinrichtung des Betriebes be
rechtigt, je Vertrag und für jede angefangene Woche 
2 M Lagergebühr zu berechnen.
(6) Hat der Auftraggeber 2 Monate nach Ablauf der 
vereinbarten Rücknahmefrist die Sache nicht abge
holt, ist die Verkaufseinrichtung des Betriebes be
rechtigt, die Sache zu verkaufen oder in sachgemä
ßer Weise anderweitig zu verwerten. Diese Absicht 
ist dem Auftraggeber spätestens 1 Monat vor Ver
kauf oder Verwertung schriftlich mitzuteilen. Die 
Mitteilung kann unterbleiben, wenn der Zeitwert 
des Vertragsgegenstandes unter 20 M liegt. Die Ver
kaufseinrichtungen der Betriebe sind verpflichtet, 
auf Verlangen des Auftraggebers ihm den durch den 
Verkauf oder die Verwertung erzielten Erlös bis zum 
Ablauf 1 Jahres nach Verkauf bzw. Verwertung her
auszugeben. Vom Erlös sind die der Verkaufsein
richtung des Betriebes entstandenen Aufwendungen 
abzuziehen. Nach Ablauf der Frist ist der Erlös an 
das zuständige Staatsorgan abzuführen.

§9
Auszuzahlender Betrag
Von den Verkaufseinrichtungen der Betriebe ist
a) beim Ankauf von Gebrauchtwaren dem Veräu

ßerer ein Betrag, der sich errechnet aus dem ge- 
taxten Zeitwert abzüglich einer Handelsspanne
- bei Möbeln in Höhe von 22 %,
- bei Textilien, Bekleidung, Schuhen und Le

derwaren in Höhe von 20 %,
- bei allen übrigen Gebrauchtwaren in Höhe 

von 15 %;
b) bei in Kommission übernommenen Gebraucht

waren dem Auftraggeber ein Betrag, der sich zu
sammensetzt aus dem erzielten Verkaufserlös ab
züglich einer Handelsspanne
- bei Möbeln in Höhe von 20 %,
- bei Textilien, Bekleidung, Schuhen und Le

derwaren in Höhe von 16 %,
- bei allen übrigen Gebrauchtwaren in Höhe 

von 13 %
auszuzahlen. Über die Handelsspanne hinaus sind

die angefallenen Kosten, die vom Veräußerer/Auf
traggeber zu tragen sind, in Abzug zu bringen.

§ 10
Aufwendungsersatz
(1) Kommt nach erfolgter Taxierung in den Räumen 
des Veräußerers/Auftraggebers der Abschluß eines 
Vertrages aus Gründen, die vom Veräußerer/Auf
traggeber zu vertreten sind, sofort oder zu dem ver
einbarten Zeitpunkt nicht zustande, hat dieser an die 
Verkaufseinrichtung des Betriebes bei einem getax- 
ten Zeitwert der Gebrauchtware (insgesamt)

bis 10,-M = -,50 M 
25,-M = 1,- M 
50,-M = 2,- M 

100,-M = 5,- M 
250,-M = 10,-M 
500,-M = 15,-M 

1000,- M = 20,- M 
und über 1000 M je angefangene 500 M weitere 5 M 
als Aufwendungsersatz zu zahlen.
(2) Kommt bei der Übernahme in Kommission der 
Verkauf von Gebrauchtwaren nicht zustande, hat 
der Auftraggeber an die Verkaufseinrichtung des 
Betriebes für die entstandenen Kosten einen Auf
wendungsersatz gemäß Abs. 1 zuzüglich der für An- 
und Rücktransport angefallenen Kosten zu zahlen.

§11
Taxierung und Transport
(1) Die Verkaufseinrichtungen der Betriebe haben 
bei sperrigen und/oder schwerlastigen Gebrauchtwa
ren auf Wunsch des Veräußerers/Auftraggebers die 
Taxierung an dem von ihm genannten Ort vorzuneh
men, soweit dieser innerhalb des Versorgungsberei
ches liegt.
(2) Die Verkaufseinrichtungen der Betriebe haben 
auf Wunsch des Veräußerers/Auftraggebers den 
Transport -von schwerlastigen und/oder sperrigen 
Gebrauchtwaren zur Verkaufseinrichtung auf Rech
nung des Veräußerers/Auftraggebers zu überneh
men oder zu vermitteln.

§ 12
Teilzahlung
Für den Verkauf von Gebrauchtwaren auf Teilzah
lung gelten die für den Teilzahlungsverkauf beste
henden Rechtsvorschriften.

Anmerkung: Vgl. hierzu die Anm. zu § 141 ZGB
(Reg.-Nr. 1)

§ 13
Garantie
(1) Die Garantiezeit für Gebrauchtwaren beträgt 
3 Monate. Der Käufer kann Preisminderung oder 
Preisrückzahlung sowie Erstattung seiner Aufwen
dungen verlangen, wenn die Ware bei der Übergabe
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